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Stadtverordnetenversammlung
Brandenburg an der Havel   Antrag Nr.:    030/2022

Fraktion FDP, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und Fraktion DIE LINKE   Datum:   15.02.2022

Fraktion/Stadtverordnete

(zehn vom Hundert der Stadtverordneten)

  zur Behandlung in 
öffentlicher  Sitzung

 

Beschlussantrag an die Stadtverordnetenversammlung

Betreff: Änderungsantrag zur Beschlussvorlage 009/2022 Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes 
Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadt Brandenburg - Herrichtung 
des Freyhauses zum zentralen Museumsstandort bis 2028

Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.02.2022 Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale 
Zusammenarbeit
10.02.2022 Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
14.02.2022 Hauptausschuss
23.02.2022 Stadtverordnetenversammlung



- 2 -

Beschlussvorschlag:
Fassung vom 15.02.2022:

 Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Das Freyhaus wird als zentraler Museumsstandort spätestens im Jahr 2028 in saniertem Zustand 
wiedereröffnet. Der Oberbürgermeister wird beauftragt,

1. für den Wirtschaftsplan GLM 2022 die notwendigen Mittel für die Planungsphase 
einzustellen (100 T€)

2. die finanziellen Mittel für den Abschluss der in der Vergangenheit begonnenen Sanierung 
und die notwendigen Mittel für die Ausstattung des Hauses in die künftige Finanzplanung 
einzustellen.

3. die Wiedereröffnung des Freyhauses als Stadtmuseum bis zum Beginn der Feierlichkeiten 
zum 1100. Jubiläum der Stadt im Jahr 2028 sicher zu stellen.

4. über den Fortgang der Maßnahmen ist regelmäßig im zuständigen Ausschuss zu 
informieren.

Fassung vom 03.02.2022

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

Das Freyhaus wird als zentraler Museumsstandort spätestens im Jahr 2028 in saniertem Zustand 
wiedereröffnet. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 

1.für den Haushalt 2022/23 die notwendigen Mittel für die Planungsphase einzustellen. 
2.die Sanierungskosten in die mittelfristige Finanzplanung einzustellen. 
3.zu Beginn des Jahres 2023 die Sanierungsplanung bis Leistungsphase 3 HOAI (Entwurfsplanung) 
der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. 
4.den vollständigen Leerzug des Hauses bis Ende 2023 zu gewährleisten. 
5.die weiteren Planungen und Genehmigungen sowie die Ausschreibungen 2023 vorzunehmen. 
6.2024 mit der Sanierung zu beginnen und 2026 abzuschließen. 
7.die notwendigen Mittel für die Ausstattung des Hauses und den Wiedereinzug der 
Museumbestände in 2027 einzuplanen und den Wiedereinzug weitgehend abzuschließen. 
8.Die Wiedereröffnung des Freyhauses 2028 vorzubereiten 
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Begründung: 
Die bisherigen Bemühungen um die Herstellung eines Museumsstandortes für Brandenburg an der 
Havel als älteste Stadt des Landes, Mutter von Berlin und Potsdam und Wiege der Mark 
Brandenburg sind gescheitert. Das Freyhaus befindet sich in erbärmlichen Zustand. Deshalb ist die 
Wiederherstellung des Freyhauses bis 2028 ein erreichbares, wenn auch mit einer erheblichen 
finanziellen Kraftanstrengung verbundenes Ziel. 1100 Jahre Brandenburg ist ein würdiges Jubiläum, 
die wichtigen und reichen Museumsbestände in einer neuen zeitgeschichtlichen Ausstellung wieder 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Fassung vom 03.02.2022
Die bisherigen Bemühungen um die Herstellung eines Museumsstandortes für Brandenburg an der 
Havel als älteste Stadt des Landes, Mutter von Berlin und Potsdam und Wiege der Mark 
Brandenburg sind gescheitert. Das Freyhaus befindet sich in erbärmlichen Zustand. Deshalb ist die 
Wiederherstellung des Freyhauses bis 2028 ein erreichbares, wenn auch mit einer erheblichen 
finanziellen Kraftanstrengung verbundenes Ziel. 1100 Jahre Brandenburg ist ein würdiges Jubiläum, 
die wichtigen und reichen Museumsbestände in einer neuen zeitgeschichtlichen Ausstellung wieder 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Anmerkung:

Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn in den kommenden Jahren Haushaltsnotlagen 
verhindert werden, die die angestrebten Investitionen nicht zulassen. Daher muss es unser 
gemeinsames Ziel sein, für ausgeglichene Haushalte ggf. auch durch Einschnitte an anderer Stelle 
zu sorgen.
   

Anlagen:
 


